
 

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Glottertal. Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Herbstritt o. V. i. A.

Hochgenuss im Südschwarzwald

50. Jahrgang • Woche 50
Donnerstag, den 10. Dezember 2020

Sitzung des Gemeinderates 
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet statt 
am Donnerstag, 17.12.2020 um 19:30 Uhr in der Eichberghalle, 
großer Saal. 

Tagesordnung: 
1.  Bekanntgaben 
2.  Fragemöglichkeit für Bürger 
3.  Umsetzung Digitalpakt in der Schurhammerschule 
 - Vorstellung der Planung -   
    Teilnehmer: Herr Rektor Ralf Hennemann; Herr Schlegel u. 
 Herr Wangler vom Büro Eplan 
4.  Wünsche und Anträge 
 

Besuche im Rathaus Glottertal  nur mit Termin möglich 

Im Zusammenhang mit der Ausrufung der Pandemiestufe 3 durch die Landesregierung sehen wir uns erneut veranlasst 

weitere Maßnahmen umzusetzen, um den Verwaltungsbetrieb für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Glottertal si-

cherzustellen. Der Besuch im Rathaus der Gemeinde Glottertal ist bis auf weiteres für den Publikumsverkehr nur nach vor-

heriger Terminvereinbarung möglich. Zur Kontaktaufnahme stehen wir Ihnen gerne telefonisch (07684 9102-0) oder per 

E-Mail (rathaus@glottertal.de) zur Verfügung. Alle Sachgebiete bleiben unabhängig hiervon besetzt. Bei Anträgen oder an-

deren Angelegenheiten, bei denen ein persönliches Erscheinen notwendig ist, können Sie telefonisch oder per E-Mail Ter-

mine mit den jeweiligen Sachbearbeitern vereinbaren. Bitte entnehmen Sie die jeweiligen Kontaktdaten unserer Webseite. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
 
 

Mitteilungsblatt zwischen den Jahren  

und an Neujahr 

Bitte beachten: 

Das letzte Mitteilungsblatt in diesem Jahr erscheint kommen-

de Woche, KW 51, Donnerstag, den 17.12.2020. 

Das erste Mitteilungsblatt im neuen Jahr erscheint in der 

KW 1, Donnerstag, den 07. Januar 2021 

Achtung! Vorgezogener Redaktionsschluss: 

Mittwoch, 30. Dezember 2020, 11.00 Uhr. 
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Gemeinde Glottertal
Bürgermeisteramt - Gemeindeverwaltung
Homepage: www.gemeinde-glottertal.de
Telefon  07684 9102-0
Fax  07684 9102-33
Öffnungszeiten::
Mo. - Fr.  08.00 bis 12.00 Uhr
Di.  15.00 bis 18.00 Uhr

Bauhof, Wasser/Abwasser Tel. 01 72 7649 782
Tourist-Information  Tel. 9104-0
Schurhammerschule  Tel. 9102-40/-41
Borromä-Bücherei Tel. 9102-48
Öffnungszeiten:  Mo. + Fr.15.00 - 18.00 Uhr
 (mittwochs geschlossen)

Müll / Abfallwirtschaft
Abfalltermine (siehe Abfallkalender) im Rathaus erhältlich
Abfallberatung:  Tel. 01802 254648
Gemeindeverwaltung:  Tel. 9102-32 u. -14
Kompostpatin Frau Dr. Breitenfeldt: Tel. 07667 6346
Glas-Container Standorte:
In den Engematten / bei Sportplätzen
Kleider-Container Standorte:
unterer Schulhof / Parkplatz Kirchplatz, Severin

Grünschnitt - Öffnungszeiten -
Sammelstelle Rankmatten Gundelfingen
Mi., 16.00 - 18.00 Uhr, Fr., 15.00 - 17.00 Uhr
Sa., 11.00 - 14.00 Uhr

Forstrevier Glottertal
Gemarkung Unterglottertal, Föhrental,
Ohrensbach, Gemeindewald  Tel. 0162 2550732
Gemarkung Oberglottertal  Tel. 07660 941838

Notrufe - Bereitschaften
Allgemeiner Notfalldienst/Ärztl. Bereitschaftsdienst
An Wochenenden, kostenfreue Rufnummer  116 117
Zahnärztlicher Notdienst 0180 3222 555 70
Apothekennotdienst   www.aponet.de

DRK-Krankentransport, Tel. 0761/19222 
Feuerwehr und Rettungsdienst, Notruf Tel. 112
Polizei Notruf Tel. 110
Polizei Gundelfingen Tel. 0761 503659-0
Feuerwehr Tel. 1611

Strom Bei Störungen in der Stromversorgung
Tel. 0800 3629477 rund um die Uhr oder Online unter 
www.netze-bw.de/stoerungen

Gas Badenova Entstörungsdienst Hotline: 08002 767767

Pflege- und Sozialdienste
Kirchliche Sozialstation, Elz/Glotter e.V. 07666 7311
79211 Denzlingen, Eisenbahnstrasse 14

Pflege zu Hause  07666 90098-10
Nachbarschaftshilfe  07666 9123456
Betreuungsgruppe  07666 9123456
für Senioren (mit Pflegestufe)
Tagespflege, 08.00 - 16.30 Uhr  07666 8846299 

DRK Pflegedienst
Bereitschaft in Notfällen Mobil: 0160 90723074
Neuanfragen Mobil: 0160 90723074

Förderverein für sozial-caritative Dienste
St. Elisabeth e.V. Glottertal
Kontakt: Frau Julie Lickert, Tel. 1758

GenerationenGemeinschaftGlottertal 
www.ggglottertal.de 
Kontakt: Dr. W. Bröker, Winterbachstr. 5    Telefon 90 93 58 
Bürgerbüro: Rathausweg 16 (Feuerwehrhaus), 
Sprechzeiten dienstags 10 - 11 Uhr, freitags 17 - 18 Uhr 
und nach Vereinbarung    Telefon 90 81 571 

Hospizgruppe Denzlingen und Umgebung e. V.
www.hospizgruppe-denzlingen.de Tel. 07666 - 3876
Koordinator: Thomas Villringer

Sozial- und Familienservice des Maschinenrings
Hauptstraße 33, 79312 Emmendingen, Tel. 07641 920880

Integrationsmanagerin  Tel. 07684 9089700 
Caritas - Flüchtlinge  Mobil: 0159 04370817

Impressum: Herausgeber Gemeindeverwaltung Glottertal • verantwortlich für den amtlichen Inhalt: Bürgermeister Herbstritt o.V.i.A.,
Tel. 07684 91020 • Fax 07684 910233 • E-Mail: rathaus@glottertal.de • Internet: www.gemeinde-glottertal.de
Für den Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG., Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach, 
Tel. 07771 9317-11, Fax 07771 9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de

Abfallkalender 2021 
Der Abfallkalender für das kommende Jahr 2021 wurde letzte Woche als Beilage im Mitteilungsblatt verteilt. 
Wer dennoch keinen Abfallkalender erhalten hat, kann sich auf dem Rathaus Glottertal ein Exemplar abholen. 
Den Kalender gibt es auch als personalisierten Download auf der Internetseite: www.lkbh.de/abfallkalender. Hier lassen sich Ge-
meinde/Ortsteil sowie die einzelnen Abfallarten, welche angezeigt werden sollen, individuell auswählen. Die Dateiausgabe ist 
möglich als PDF-Datei zum Lesen/Speichern/Ausdrucken oder als ICS-Datei zum Importieren der Abfuhrtermine in das eigene 
Smartphone,Tablet oder den PC Kalender. 
Mittlerweile wird unsere kostenlose Abfall-App schon auf mehr als 28.000 Endgeräten genutzt. 
Die Sperrmüllkarte von 2020 ist bis 31.01.2021 gültig. Abfallberatung, Telefon: 0761 2187-9707, E-Mail: alb@lkbh.de 
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- Öffentliche Bekanntmachung -  
Inkrafttreten des Bebauungsplanes  
„Sondergebiet Lebensmittelmarkt“ 
Der Gemeinderat der Gemeinde Glottertal hat am 19.12.2019 in 
öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan „Sondergebiet Lebens-
mittelmarkt“ nach § 10 BauGB und die zusammen mit dem Be-
bauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften als jeweils 
selbstständige Satzung beschlossen. 

Der Planbereich wird begrenzt 
im Norden und Westen durch den Waldemar-Koch-Weg, 
im Süden von der Talstraße L 112 
und erstreckt sich ab der Einmündung des Waldemar-Koch-
Weges ca. 110 m nach Osten. 

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus Folgendem Kar-
tenausschnitt 

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Sonder-
gebiet Lebensmittelmarkt“ treten mit der öffentlichen Bekannt-
machung an der Verkündungstafel des Rathauses in Kraft (vgl. § 
10 Abs. 3 BauGB). 

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften können 
einschließlich ihrer Begründung mit Umweltbericht und Arten-
schutz, schalltechnische Untersuchung und Auswirkungsanalyse 
zur Ansiedlung eines Lebensmittelsortimenters sowie der zusam-
menfassenden Erklärung nach § 10 a Abs. 1 BauGB im Rathaus 
Glottertal, Talstraße 45, 79286 Glottertal, Hauptamt, während der 
üblichen Öffnungszeiten (Montag-Freitag von 8-12 Uhr, Dienstag 
zusätzlich von 15-18 Uhr) eingesehen werden. Jedermann kann 
den Bebauungsplan und die Begründung einschließlich Um-
weltbericht mit Artenschutz, schalltechnischer Untersuchung 
und Auswirkungsanalyse zur Ansiedlung eines Lebensmittelsor-
timenters einsehen und Auskunft über ihren Inhalt verlangen. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, 
und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde Glottertal, Talstraße 
45, 79286 Glottertal unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GemO BW oder auf Grund der GemO BW zu Stande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zu Stande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, 
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO BW wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 
1 GemO BW jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Hinweis: 
Diese öffentliche Bekanntmachung zum Inkrafttreten des Be-
bauungsplanes „Sondergebiet Lebensmittelmarkt“ mit örtlichen 
Bauvorschriften ersetzt die öffentliche Bekanntmachung im Ge-
meindemitteilungsblatt vom 22.10.2020. Eine erneute öffentli-
che Bekanntmachung zum Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
„Sondergebiet Lebensmittelmarkt“ mit örtlichen Bauvorschriften 
erfolgt, da der korrekte Text vom Aushang an der Verkündungs-
tafel des Rathauses im Mitteilungsblatt vom 22.10.2020 unvoll-
ständig widergegeben wurde. 

Auf den Aushang an der Verkündungstafel des Rathauses in der 
Zeit vom 11.-18.12.2020 wird verwiesen. 
 
 
Räum- und Streupflicht bei Schnee und Eisglätte 
Die Räum- u. Streupflicht ist in der Streupflichtsatzung geregelt. 
Danach sind die Straßenanlieger verpflichtet, innerhalb der ge-
schlossenen Ortslage die Gehwege oder entsprechende Flächen 
am Rande der Fahrbahn, wenn keine Gehwege vorhanden sind, 
zu reinigen, bei Schneeanhäufungen zu räumen und bei Schnee 
und Eisglätte zu bestreuen. Straßenanlieger sind in erster Linie 
die Eigentümer, aber auch Besitzer (also Mieter oder Pächter) von 
Grundstücken. Die Gehwege oder sonstigen Flächen sind so zu 
reinigen, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ge-
währleistet ist. In der Regel ist mind. auf eine Breite von 1 m zu 
räumen, so dass auch ein Begegnungsverkehr möglich ist. Es ist 
ausschließlich abstumpfendes Material zulässig, also Sand, Splitt 
und Asche. 
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass werktags bis 
7.00 Uhr und sonn- und feiertags bis 7.30 Uhr geräumt und ge-
streut sein muss. Die Räumung und das Streuen sind bei Bedarf 
unverzüglich zu wiederholen. Diese Pflicht endet um 20.30 Uhr. 
lm Interesse der Sicherheit von uns allen bitten wir um genaue 
Beachtung. 

Bitte PKW so parken, dass Räumfahrzeuge fahren können. 
Streugutbehälter 
ln unserer Gemeinde sind an folgenden Orten Streugutbehälter 
aufgestellt:
•	 Föhrentalstraße,
•	 Ecke Tal-Wissereckstraße,
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•	 Friedhof,
•	 Schule,
•	 Parkplatz Feuerwehrhaus,
•	 Am Heldhansenhof
•	 Neumaierhof
•	 Hörnlesberg
•	 Hochbehälter Kandelbächle
 

Abfallwirtschaft Breisgau-
Hochschwarzwald 
Erhöhung der Müllgebühren 

Die Behältergebühren im Landkreis werden – nach über 20 Jah-
ren Gebührenstabilität – erhöht. Der ALB war es wichtig, die Er-
höhung moderat und sozialverträglich zu gestalten. 
So erhöhen sich beispielsweise die Jahresgebühren für die bei-
den am häufigsten genutzten Behältergrößen im Landkreis, die 
35 l - und die 50 l Restmülltonne mit Biotonne, um 6,40 Euro bzw. 
9,10 Euro. Dies entspricht einer monatlichen Mehrbelastung von 
53 Cent bzw. 75 Cent. 
Nicht erhöht wird die Grundgebühr von 38 € im Jahr, die von je-
dem Haushalt zu bezahlen ist. 
Wesentliche Gründe für die Gebührener höhung sind kontinuier-
liche Kostensteigerungen in den letzten Jahren für das Einsam-
meln und Entsorgen der Abfälle. Diesen höheren Kosten stehen 
deutlich gesunkene Wertstofferlöse in den vergangenen Jahren 
entgegen. So sinken voraussichtlich die Verwertungserlöse für 
Papier im nächsten Jahr – verglichen mit 2017 - um 2,4 Millionen 
Euro. 

Haben Sie noch Fragen? 
Gebühreneinzug der ALB: 0761 2187 8844 
gebuehreneinzug@lkbh.de / www.lkbh.de/alb  
 
 

Abfallwirtschaft Breisgau-Hochschwarzwald 
Entsorgungseinrichtungen des Landkreises
Öffnungs- bzw. Schließzeiten an Weihnachten/Neujahr 
2020/2021 
Die Öffnungszeiten der Entsorgungseinrichtungen des Landkrei-
ses Breisgau-Hochschwarzwald sind an Weihnachten/Neujahr 
wie folgt geregelt:

•	 Das Regionale Abfallzentrum Breisgau  ist vom 23.12.2020 
03.01.2021 geschlossen.

•	 Das Regionale Abfallzentrum Hochschwarzwald ist vom 
23.12.2020 03.01.2021 geschlossen.  

•	 Der Recyclinghof Müllheim  ist vom 24.12.2020 08.01.2021 
geschlossen.

•	 Der Recyclinghof Merzhausen  ist vom 24.12.2020 
08.01.2021 geschlossen.

•	 Die Erdaushubdeponie Bollschweil  ist vom 24.12.20 
10.01.2021 geschlossen.

•	 Die Bauschuttrecyclinganlage und Erdaushubdeponie 
Langenordnach ist vom 19.12.2020 10.01.2021 geschlos-
sen. Ab KW 3 wird die Deponie dann nur an 3 Tagen pro Wo-
che geöffnet haben und zwar Montag, Mittwoch und Frei-
tag. Die regulären Öffnungszeiten werden nach Winterende 
wieder eingehalten (Festlegung je nach Witterung).

•	 Die Erdaushubdeponie Bader in Feldberg Bärental ist vom 
21.12.2020 - 10.01.2021 geschlossen.

•	 Die Breisgau Kompost GmbH in Müllheim  ist vom 
24.12.2020 06.01.2021 geschlossen.

•	 Die TREA Breisgau in Eschbach  ist zu folgenden Zeiten 
geöffnet: 24.12.2020: 7 – 15 Uhr; 28.12.2020 - 30.12.2020: 
7 – 18 Uhr; 31.12.2020: 7 – 12 Uhr 

 

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
Digitale Mitmachkarte und Online-Umfrage zu Klimawandel 
und Klimaschutz 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hofft auf rege Teil-
nahme 
Mit einer digitalen Mitmach-Karte und einer Online-Umfrage 
bietet das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald den Bürge-
rinnen und Bürgern im Landkreis die Möglichkeit, sich an der 
Entwicklung eines Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis zu 
beteiligen. 

Mit der Mitmach-Karte entsteht eine Informationsplattform über 
bereits bestehende nachhaltige Angebote im Landkreis. Dort 
können interaktiv entsprechende Angebote als Fähnchen ein-
getragen werden. Andere Landkreisbewohner erhalten dadurch 
wertvolle praktische Tipps. Und mit jedem Teilnehmer wächst die 
Nachhaltigkeitskarte des Landkreises. 

Die Umfrage soll Erkenntnisse darüber bringen, wie die Bewoh-
nerinnen und Bewohner den Klimawandel im Landkreis in ihrem 
Alltag spüren. Durch die Möglichkeit sich zu Vorschlägen zu Un-
terstützungsangeboten durch den Landkreis zu äußern, können 
Dienstleistungen des Landkreises für die Gemeinden effizienter 
gestaltet werden. 

Umfrage und Karte finden sich auf der Homepage des Landrat-
samtes unter www.lkbh.de/klimaschutz. Die Seite ist ab dem 20. 
November bis zum 11. Januar 2021 freigeschaltet. Dort finden 
sich auch die Ergebnisse der Befragung zur Wahrnehmung des 
Klimawandels. 

 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 

Richtiges Verhalten nach einem Wildunfall 
Informationen der unteren Jagdbehörde des Landratsamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald 
In den vergangenen Wochen hat die Zahl von verendet aufge-
fundenen Wildtieren, die vermutlich durch Kollisionen mit einem 
Kraftfahrzeug zu Tode gekommen waren, vermehrt zugenom-
men. Die untere Jagdbehörde des Landratsamtes weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass ein nicht gemeldeter Wildunfall 
einen Verstoß gegen das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz 
darstellt. Zudem werden den verletzten Tieren hierdurch unnöti-
ge Schmerzen und Leiden zugefügt, welche durch richtiges Ver-
halten vermieden werden können. 
Daher gilt es nach einem Wildunfall folgende Regeln unbedingt 
zu beachten: 
Warnblinkanlage einschalten, Warnweste anziehen und Unfall-
stelle absichern. Das gilt auch, wenn das Tier verletzt geflüchtet 
ist. Bleiben Sie vor Ort und rufen Sie die Telefonnummer 110 um 
den Wildunfall zu melden. Wichtig hierbei ist, die Unfallstelle so 
genau als möglich zu beschreiben. Nur anhand genauer und zu-
verlässiger Angaben hierzu ist es für den Jäger möglich, das ge-
gebenenfalls verletzt geflüchtete Tier zu finden. 
Das verletzte Tier keinesfalls anfassen oder streicheln. Jegliche 
Berührung stellt für das Tier zusätzlichen Stress dar. Ebenso kön-
nen verletzte Tiere auch eine erhebliche Gefahr für Menschen 
darstellen. Das angefahrene Wild darf vom Unfallort nicht ent-
fernt werden, sonst könnte eine Anzeige wegen Wilderei erfol-
gen. 
Verlassen Sie die Unfallstelle nicht bevor die Polizei, oder der 
durch die Polizei verständigte zuständige Jäger an der Unfall-
stelle eintrifft. Somit kann nach der ordnungsgemäßen Meldung 
dann durch die Polizei oder den Jäger eine Unfallbescheinigung 
zur Vorlage bei der Kfz-Versicherung ausgestellt werden. 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen das Jagd- und Wildtierma-
nagementgesetzes verstößt, indem er nicht unverzüglich einen 
Wildunfall bei Polizeidienststellen oder Gemeindeverwaltungen 
anzeigt, handelt ordnungswidrig. Diese Ordnungswidrigkeit 
kann mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro geahndet werden. 
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Öffnungszeiten der Tourist-Information 
Montag – Freitag  
9.00 bis 12.30 Uhr; nachmittags geschlossen! 

 

Öffnungszeiten Postfiliale Glottertal: 
Montag – Mittwoch:   9.00 – 12.30 Uhr 
Donnerstag - Freitag:   15.00 – 17.30 Uhr 
Samstag, 12. Dezember:   10.00 – 12.00 Uhr 

 
 

Noch keine Geschenkidee zu Weihnachten?  
Wie wäre es mit einem Geschenkgutschein der Musikschule im 
Breisgau? 
Zum Beispiel ein Gutschein für unsere beliebte Unterrichtsform 
dem Instrumentenkarussell (Probemonat) oder unsere Musik-
schulkarten für Erwachsene. 
(Nach Ablauf des Gutscheins sind Sie an keinen weiteren Vertrag 
gebunden). 
Bestellen Sie den Gutschein rechtzeitig, damit er pünktlich unter 
dem Weihnachtsbaum liegt. 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Musikschule im Breisgau e.V. 
Vörstetter Str. 3 – 79194 Gundelfingen 
Telefon: 0761 / 58 98 91
E-Mail: info@musikschule-breisgau.de 
 

 

Evangelische Kirchengemeinde 
Denzlingen - Glottertal - Heuweiler 
Hauptstraße 120, 79211 Denzlingen 
Tel.: 07666/91301-0 

Denzlingen 
So., 13.12.2020  
ab 9.30 Uhr   Videogottesdienst abrufbar über 
   ev-denzlingen.de 

Glottertal 
So., 13.12.2020  
ab 9.30 Uhr Videogottesdienst abrufbar über 
   ev-denzlingen.de 
Mo., 14.12.2020  
19.30 Uhr  Atempause im Advent 

Mi., 16.12.2020  
19.30 Uhr Atempause im Advent 

Fr., 18.12.2020  
19.30 Uhr Atempause im Advent  
 
 

Römisch-katholische Kirchengemeinde  
An der Glotter - Pfarrei St. Blasius 
Gottesdienste der Kirchengemeinde An der Glotter 
Wir laden ein zu den Gottesdiensten: 

Donnerstag, 10.12. 
D.St. Jakobus 
18:00 Uhr Gebet um geistliche Berufe 
18:25 Uhr Rosenkranz 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 

Freitag, 11.12. 
Glottertal  
18:30 Uhr  Gebet um geistliche Berufe und Frieden in der 

Welt 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
  

Samstag, 12.12. 
Glottertal  
6:30 Uhr Eucharistiefeier Rorate-Feier im Kerzenschein 
D. St. Jakobus 
7:00 Uhr Eucharistiefeier Rorate-Feier im Kerzenschein 
 mitgestaltet von der Schola 
Reute   
18:30 Uhr Eucharistiefeier am Vorabend mit Kerzenlicht 

Sonntag, 13.12. 
Glottertal  
8:45 Uhr  Eucharistiefeier mitgestaltet von der 
 Kirchenchor-Schola 
D. St. Jakobus  
10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Livestreamübertragung 
Heuweiler   
17:00 Uhr Andacht im Advent 
Vörstetten   
17:00 Uhr Raum der Stille 

Montag, 14.12. 
Glottertal  
8:30 Uhr Morgengebet (Laudes) 
Dienstag, 15.12. 
Heuweiler 
18:30 Uhr Rosenkranz 
Mittwoch, 16.12. 
D. St. Josef   
18:00 Uhr Eucharistische Anbetung (bis 19:00 Uhr) 

Donnerstag, 17.12. 
D.St. Jakobus 
18:00 Uhr Gebet um geistliche Berufe 
18:25 Uhr Rosenkranz 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
D. St. Josef   
21:00 Uhr Komplet 

Freitag, 18.12. 
Reute  
16:00 Uhr Adventsandacht gestaltet von der kfd 
Glottertal 
18:30 Uhr  Gebet um geistliche Berufe und Frieden in der 

Welt 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
D. St. Georg  
18:30 Uhr Taizé-Gebet 
D. St. Josef   
21:00 Uhr Komplet 
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Samstag, 19.12. 
Glottertal 
6:30 Uhr Eucharistiefeier Rorate-Feier im Kerzenschein 
D. St. Jakobus   
7:00 Uhr Eucharistiefeier Rorate-Feier im Kerzenschein 
Glottertal 
18:30 Uhr Eucharistiefeier am Vorabend 
 musikalisch gestaltet durch Akkordeon- 
 und Hackbrett-Ensemble 
D. St. Josef   
21:00 Uhr Komplet 

Sonntag, 20.12. 
Reute   
8:45 Uhr Eucharistiefeier 
Heuweiler 
10:30 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionausteilung 
D. St. Jakobus   
10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Livestreamübertragung 
 mitgestaltet von den Pfadfinderinnen – 
 Übergabe des Friedenslichtes 
Vörstetten  
10:30 Uhr Eucharistiefeier 
Vörstetten  
17:00 Uhr Raum der Stille 
D. St. Josef   
21:00 Uhr Komplet 

Krippenspieler machen sich auf den Weg - 
das andere Krippenspiel 
Leider kann dieses Jahr keine Kinderkrippenfeier stattfinden. 
Daher hatten wir folgende Idee: In diesem Jahr werden sich die 
Kinderkrippenspieler auf den Weg machen, uns die Weihnachts-
botschaft auf eine andere Art näher zu bringen. 
Aufgeteilt auf 24 Tage wird jeweils ein Kind einen symbolischen 
Beitrag zur Weihnachtserzählung in die Kirche St. Blasius brin-
gen. In einem „Adventskalenderbuch“ werden wir jeden Tag ein 
Stück mehr von der Weihnachtsbotschaft lesen und erfahren. 
Die Kinder werden uns dazu einzelne Seiten gestalten, die uns 
durch den Advent bis hin zu Weihnachten begleiten. So können 
wir coro(nah) miteinander verbunden sein und uns gemeinsam 
auf Weihnachten freuen. Herzliche Einladung an alle, in die Kir-
che zu kommen und so die Weihnachtsbotschaft Stück für Stück 
zu erfahren.  
Es	grüßt	euch	herzlich,	euer	Kindergottesdienstteam 

Mut zum Frieden – Pfadfinder Glottertal bringen Friedens-
licht  
Seit 1994 wird das Friedenslicht in Betlehem entzündet und nach 
Wien gebracht. Von dort verteilt sich das Symbol für die Hoff-
nung auf Frieden in ganz Europa. 
In Denzlingen findet dazu am 20. Dezember um 10:30 Uhr ein 
Gottesdienst in St. Jakobus statt. Die Pfadfinder Glottertal brin-
gen das Friedenslicht danach zu Fuß ins Glottertal. Ab 14:00 Uhr 
laden wir Sie ein, am Josefaltar in St. Blasius ein Friedenslicht für 
sich nach Hause zu entzünden. Hierzu können Sie eine Kerze mit-
bringen oder eine Kerze dort erwerben. 
Die Pfadfinder bringen das Licht auch gerne zu Ihnen nach Hau-
se, wenn es Ihnen nicht möglich ist, das Licht persönlich abzuho-
len. Wir bitten Sie dann um eine windgesicherte Kerze, die vor Ih-
rer Tür steht und über die das Entzünden der Kerze kontaktlos ab 
14:00 Uhr erfolgen kann. Hierzu können Sie sich bis Freitag, 18. 
Dezember bei Christine Reichenbach, Tel. 07684/909585 melden. 
Die	Pfadfinder	Glottertal	 

Heiligabend 17 Uhr! 
Ökumenischer Gottesdienst zu Heiligabend 
Schon länger ist klar, dass die Gottesdienste und weiteren Ange-
bote an Weihnachten in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise 
stattfinden können. So entstand die Idee eines gemeinsamen 
Gottesdienstes an vielen verschiedenen Orten. Gemeinsam ge-

tragen wollen wir an Heiligabend einen großen ökumenischen 
Gottesdienst feiern. Der gemeinsam erarbeitete Ablauf wird in 
den kommenden Tagen an alle Haushalte verteilt. Ob in der Fa-
milie, mit Freunden oder in der Nachbarschaft – alle Menschen 
sind eingeladen mitzufeiern. Den Ablauf und weitere Informati-
onen finden Sie auf der Homepage www.heiligabend17uhr.de. 
Machen Sie mit und werden Sie Teil des größten Ökumenischen 
Gottesdienstes in der Geschichte der Kirchengemeinde. Ein Dank 
an dieser Stelle allen, die sich in der Vorbereitung engagieren und 
auch unseren ökumenischen Geschwistergemeinden, den evan-
gelischen Kirchengemeinden, der neuapostolischen Gemeinde 
und der Liebenzeller Gemeinschaft für die Zusammenarbeit und 
die gemeinsame Umsetzung dieser Vision. Getreu dem Motto: 
Vieles ist Abgesagt – aber nicht Weihnachten!  

Christmetten 
Dieses Jahr wollen wir bei der Feier der Christmetten einen an-
deren Weg einschlagen. Diese finden um Mitternacht in St. Bla-
sius, Glottertal, und St. Jakobus, Denzlingen, statt. Der Gottes-
dienst aus St. Jakobus wird im Livestream übertragen. Dieser 
Livestream wird auch in der Kirche St. Felix und Regula, Reute, 
gezeigt, so dass auch hier die Menschen in Gemeinschaft diesen 
Gottesdienst feiern können. 
Bewusst verzichten wir, wie auch bei allen anderen Gottesdiens-
ten, auf eine vorherige Anmeldung. Wir hoffen, dass wir nicht 
nach dem biblischen Wort „...weil in der Herberge für sie kein 
Platz war“ Menschen an der Kirchentür abweisen müssen. Dafür 
versuchen wir, weitere Räume unserer Kirchen gemeinde einzu-
beziehen. Sollte auch dies nicht ausreichen, bitten wir jetzt schon 
um Verständnis. 

Pfarrer	Nelson	Ribeiro 

Römisch-katholische Kirchengemeinde 
An der Glotter - Pfarrei St. Blasius 
Kontaktstelle Glottertal 
Kirchplatz 1, 79286 Glottertal, 
Tel. 07684 230; E-Mail: info@an-der-glotter.de 
Öffnungszeiten: 
montags 10:00 – 12:00 Uhr 
Geschäftsführendes Büro 
Berliner Straße 18, 79211 Denzlingen; 
Tel. 07666 91133-0; 
info@an-der-glotter.de; www.an-der-glotter.de 
Öffnungszeiten: 
montags 10:00 – 13:00 Uhr 
dienstags 10:00 – 13:00 Uhr und 16:00 – 18:00 Uhr 
mittwochs 10:00 – 13:00 Uhr 
donnerstags  10:00 – 13:00 Uhr und 16:00 – 19:00 Uhr 
freitags 10:00 – 13:00 Uhr und 16:00 – 18:00 Uhr 
Außerhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie für seelsorgliche 
Anliegen ein Mitglied des Seelsorgeteams unter der Telefon-
nummer 07666-91133-28. 
 
 

Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Glottertal 
Einkaufshilfe 
Wenn Sie in der Zeit der Covid-19 Pandemie in Ihrem Umfeld 
niemand haben, der für Sie die Einkäufe erledigen kann, dann 
wenden Sie sich an uns.  
Wir unterstützen Sie beim Einkauf alltäglicher Lebensmittel. 
Sie können Ihre Bestellung telefonisch oder per Mail unter der 
Tel. Nr. 07684 9081570  oder per E-Mail DRK-Glottertal@web.
de aufgeben. 
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Montags und Mittwochs von 16 - 18 Uhr ist das Telefon des 
Roten Kreuzes Glottertal besetzt. 
Ausserhalb dieser Zeiten wird der Anrufbeantworter Ihre Nach-
richt entgegennehmen. 
Bitte geben Sie eine Rufnummer und Ihren Namen an, wir rufen 
zurück. 
Sie erhalten mit Ihrem Einkaufsauftrag den Kassenbeleg. Wir bit-
ten Sie, den Betrag dann auf das Konto des DRK Ortsvereines zu 
überweisen. So kommen wir ohne Bargeld aus. 

Ihr DRK Einkaufs-Team 
gez. E. Jehle 
DRK Ortsvorsitzender Glottertal  
 
 
SV Rot-Weiss Glottertal 

Schnitzeltag im Clubheim 
Am kommenden Samstag, den 12.12., veranstaltet das Clubheim 
einen Schnitzeltag zum Abholen. Was für Angebote es gibt, kann 
man wie immer auf der Homepage und den sozialen Netzwerken 
einsehen. Ab 15 Uhr kann bestellt werden, ab 16 Uhr nach Ab-
sprache abgeholt werden.  
Danke für Eure Unterstützung in den letzten Wochen und guten 
Apettit.  
Außerdem ist im Rewe- Markt eine Sammelstation für die Ver-
einsscheine aufgestellt. Wenn Ihr uns unterstützen wollt, oder 
nicht wisst, wohin mit den Scheinen, würden wir uns über Euren 
Einwurf freuen.  
Euer RWG  
 
 
Glottertäler Kalender 2021 
Für das Jahr 2021 haben wir wieder einen Kalender mit Moti-
ven aus dem Glottertal früherer Jahrzehnte zusammengestellt, 
mit denen wir Sie durch das Jahr begleiten wollen. Mit den 
Bildern und Texten wollen wir die Erinnerung an das Glotter-
tal früherer Zeiten wach halten. Der Kalender berichtet von 
Persönlichkeiten, von Kirche, Schule und Kindergarten, von 
Vereinen und Familienfesten, von Höfen und Handwerkern. 
Deshalb eignet sich der Kalender auch ganz besonders wie-
der als Geschenk für Verwandte und Bekannte, die von hier 
weggezogen sind und heute andernorts leben und arbeiten. 
Der Kalender ist bei der Tourist-Information in der Eichberghalle, 
bei Schuhhaus Lickert und bei den Autoren erhältlich. Viel Freu-
de mit dem Kalender 2021 wünscht Ihnen der Arbeitskreis Glot-
tertäler Ortsgeschichte.  
 
 

Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg 
Wann kommt der Bescheid? 
Bis Ende 2022 bekommen alle anspruchsberechtigten Rentne-
rinnen und Rentner ihren persönlichen Grundrentenbescheid 
von der Deutschen Rentenversicherung (DRV). Das geschieht 
stufenweise: Ab Mitte 2021 sollen im ersten Schritt alle Personen 
ihre Berechnung zur Grundrente erhalten, die ab 1. Juli 2021 neu 
in Rente gehen oder parallel zu ihrer Rente noch andere Sozial-
leistungen beziehen. Gleiches gilt für diejenigen, die bereits vor 
1992 in Rente gegangen sind. Abgeschlossen wird das Versand-
verfahren voraussichtlich Ende 2022 mit den jüngsten Rentnerin-
nen und Rentnern sowie mit Personen, die zwischen Januar und 
Juni 2021 zum ersten Mal eine Rente erhalten. 

Grundrentenansprüche können frühstens ab Januar 2021 ent-
stehen. Unabhängig davon, wann man Post von der Rentenver-
sicherung bekommt: Aufgelaufene Zahlungen werden selbstver-
ständlich rückwirkend überwiesen. 
Damit der straffe Zeitplan eingehalten werden kann, muss die 
DRV gut geschultes Personal einsetzen: Bundesweit werden für 
die Grundrentenarbeiten mehr als 3.000 neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter benötigt, über 200 davon bei der DRV Baden-
Württemberg. Derzeit sind entsprechende Stellen ausgeschrie-
ben, die auch für Quereinsteiger aus anderen Verwaltungs- und 
Sozialversicherungsbereichen geeignet sind (mehr dazu unter 
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de > Karriere). 
Insgesamt wird die neue Grundrentenleistung im Einführungs-
jahr etwa 1,3 Milliarden Euro kosten und bis 2025 auf 1,61 Mil-
liarden Euro ansteigen. Hinzu kommen 2021 nochmal rund 400 
Millionen Euro für Personal und Verwaltung. Die Grundrente soll 
über Steuereinnahmen finanziert werden und nicht über die 
Beiträge der Versicherten. Deshalb wird der Bundeszuschuss zur 
Rentenversicherung um 1,5 Milliarden Euro erhöht. 
Mehr Informationen und eine Broschüre zum Herunterladen fin-
den Interessierte auf der Themenseite rund um die Grundrente 
unter http://www.deutsche-rentenversicherung.de/grundrente. 
 
 
Badeaufsichten für Hallenbad St. Peter gesucht 
Voraussichtlich ab April 2021 kann das Hallenbad St. Peter wie-
der öffnen. Ab dieser Zeit sucht die Gemeinde St. Peter wieder 
Aufsichtspersonal für den Badedienst während der noch festzu-
setzenden Öffnungszeiten (auch am Wochenende und gelegent-
lich bis 21 Uhr). Es wird der jeweilige Mindestlohnstundensatz 
gewährt.  
Voraussetzungen: 
Ø Mindestalter 18 Jahre 
Ø Silbernes DLRG-Rettungsabzeichen 
Ø Aktueller Erste-Hilfe-Kurs 
Wer hat Interesse ab Frühjahr 2021 im neu sanierten und umge-
bauten Hallenbad Badedienst-Aufsichtszeiten zu übernehmen? 
Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt auf mit: Gemeindever-
waltung St. Peter, Hauptamtsleiter Bernd Bechtold, Klosterhof 12, 
79271 St. Peter; Tel. 07660 9102-23; gemeinde@st-peter.eu. 
Das Hallenbad in St. Peter ist mit ÖPNV gut und oft zu erreichen 
über Kirchzarten/St. Peter oder Denzlingen/Glottertal/St. Peter. 
KFZ-Parkplatz in naher Umgebung vorhanden.  
 
 
Gewerbe Akademie 
Löhne und Gehälter korrekt abrechnen  
Um die korrekte Entgeltabrechnung in einem Betrieb dreht sich 
eine vierwöchige Fortbildung, die die Gewerbe Akademie der 
Handwerkskammer Freiburg ab dem 12. April 2021 anbietet. Sie 
ist gedacht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Per-
sonalbereich, die sich das nötige Know-how fundiert aneignen 
wollen. Dieser Kurs bildet das erste von vier Modulen, um das 
Zertifikat „Assistent/in Personalwesen (HWK)“ zu erwerben. Jeder 
Teil kann aber auch einzeln belegt werden. Kurszeiten sind mon-
tags und mittwochs von 18 bis 21.15 Uhr.  
Für die ersten drei Module ist eine EU-Förderung aktuell wie-
der möglich. Die Agentur für Arbeit bezuschusst die Teilnahme 
mittels Bildungsgutschein. Weitere Auskünfte erteilt die Gewer-
be Akademie unter Telefon 0761 15250-24. Infos auch im Netz: 
www.gewerbeakademie.de. 

Ende des redaktionellen Teils



Das könnte auch Ihre 
Weihnachtsgrußanzeige sein...
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In 3 Schritten zum Ziel!
1. Wählen Sie ein Motiv aus unserer 
Musterkollektion für Weihnachts- und 
Neujahrsgrüße 2020/21 unter 
www.primo-stockach.de aus. 

2. Schicken Sie uns Ihr Logo, Ihren 
Wunschtext und die Motivnummer 
mit Ihren Kontaktdaten per E-Mail an 
anzeigen@primo-stockach.de oder 
nutzen Sie unseren Online-Kalkula-
tor für Weihnachtsgrüße unter 
www.primo-stockach.de.

3. Ziel erreicht! Sie erhalten nach 
Auftragserteilung eine Auftrags-
bestätigung sowie einen Korrektur-
abzug Ihrer Anzeige.

0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Interesse
geweckt?
Gerne stehen Ihnen

unsere Mediaberater mit

wertvollen Tipps
zur Seite.
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Weitere Informationen  erhalten Sie
unter  www.primo-stockach.de. 
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Wir sagen Danke für das Vertrauen 
im zu Ende gehenden Jahr. 

Wir wünschen allen unseren
Kunden, Freunden  und
Bekannten ein  frohes 
Weihnachtsfest und 
ein glückseliges 2021.



Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 

Berufstätiges Paar, 30 und 37, 
Nichtraucher, ohne Haustiere sucht Wohnung

0171 625 70 84  

Verlobtes Paar sucht Wohnung  
Wir sind 29 und 33, suchen 2 bis 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon, 

eine Garage wäre schön, wir sind fest angestellt und haben keine Tiere. 
Tel.: 0171 228 07 09 

Freundliche, hilfsbereite und solvente Glottertälerin (53 J.) 

sucht 1-3-Zi.-Wohnung ruhig und hell gelegen. 
Über Ihre Rückmeldung (0176- 96117987) würde ich mich sehr freuen. 

IST DAS KUNST ODER „MUSS“ DAS WEG?

Nachruf auf Wilhelm Kaiser 
* 26.01.1961   † 02.12.2020 

Herr Kaiser kam am 01.09.1978 in unser Haus. 42 Jahre war er
uns ein treuer, verlässlicher und geschätzter Mitarbeiter bis zu
seinem Tod 

Lieber Willi, 
Willem wurdest Du von Deiner Mutter genannt. Wir sind betroffen,
traurig, wehmütig über die Nachricht Deines Todes. Willi, Du warst
für uns der, der alles hörte, wusste und sah. „Wo isch de Willi“ war
ein geflügeltes Wort in unserem Hause. 

Die Leute im Dorf kannten Dich. Am Stammtisch freuten sie sich
über Deine Anwesenheit, Willi gehörte dazu. Beim Schreiben
dieses Nachrufs kam uns auch so manche Anekdote in den Sinn.
Wir werden uns sehr gerne an Dich erinnem. 

Unsere Anteilnahme gilt seinen Brüdern Martin und Stefan,
seiner Schwester Barbara, den Neffen Florian und Daniel und
der Nichte Helena. 

Karl-Heinrich Kunz mit Familien. 
Landidyll Hotel zum Kreuz und das ganze Kreuz Team 

Glottertal, im Dezember 2020 





Liebe PatientInnen, 
wir wünschen Ihnen, wo und mit wem auch immer 

sie dieses Jahr ihre Feiertage verbringen werden, 
nach diesem für uns alle sehr aufregendem Jahr schöne 

Weihnachtsfeiertage und ein gutes neues Jahr.
Unsere Praxis ist zwischen den Feiertagen zu den 

gewohnten Zeiten geöffnet, der Freitagnachmittag bleibt 
in den Ferien geschlossen. Bitte bleiben sie gesund!  

 Das Team der Hausarztpraxis 
Dres. C. Bornmann und C.Lettmann




